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Beratung rund um das Geld

Gebäude auf fremdem Grund und Boden aus steuerlicher Sicht

Die Errichtung von Gebäuden 
oder baulichen Anlagen auf frem-
den Grund und Boden sind in der 
Bauernblattausgabe vor zwei Wo-
chen aus juristischer Sicht darge-
stellt worden. Nunmehr erfolgt 
eine Betrachtung aus steuerlicher 
Sicht. Im Mittelpunkt stehen da-
bei die Bilanzierung und Abschrei-
bung sowie die Umsatzsteuer.

Wer auf einem fremden Grund-
stück ein Gebäude errichtet, möchte 
die Herstellungskosten in der Regel 
in seiner Bilanz ausweisen und auch 
steuerlich wirksam abschreiben.

Diese Abschreibung (AfA) steht 
den Bauherrn zu, wenn er zivilrecht-
licher Eigentümer des Gebäudes auf 
fremdem Grundstück geworden ist, 
beispielsweise durch ein Erbbau-
recht. 

Bilanzierung und 
Abschreibung 

Auch das im Steuerrecht bekann-
te wirtschaftliche Eigentum kann 
zur Abschreibungsberechtigung 
führen. Im Regelfall ist wirtschaft-
liches Eigentum gegeben, wenn 
das auf fremdem Grundstück er-
richtete Gebäude nach Ablauf der 
Nutzungsdauer wieder zu besei-
tigen ist oder der Bauherr vom 
Grundstückseigentümer am Ende 
der Nutzungszeit noch einen Wer-
tersatzanspruch geltend machen 
kann.

Es kann sich allerdings auch eine 
AfA-Berechtigung des Bauherren 
ergeben, wenn er weder zivilrecht-
licher noch wirtschaftlicher Eigen-
tümer des Gebäudes ist. Das ist im-
mer dann der Fall, wenn er das Ge-
bäude im eigenen betrieblichen 
Interesse errichtet und die Her-
stellungskosten selbst getragen 
hat und das Wirtschaftsgut für be-
triebliche Zwecke selbst nutzt.

In der Regel wird eine AfA-Be-
rechtigung für das auf fremdem 
Grundstück errichtete Gebäude ge-
geben sein. Hinsichtlich der Höhe 
des anzuwendenden AfA-Satzes 
stellt sich die Frage, ob sich die-
ser AfA-Satz über die Laufzeit 

des Pachtvertrages ermittelt oder 
ob die gesetzlich vorgegebenen 
AfA-Sätze, zum Beispiel für Wirt-
schaftsgebäude 3 % pro Jahr, an-
zuwenden sind. Zu dieser Frage hat 
der Bundesfinanzhof im Jahr 2015 
festgestellt, dass Herstellungskos-
ten für ein Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden mit den für Ge-
bäude maßgebenden AfA-Sät-
zen und nicht nach der mutmaßli-
chen kürzeren Nutzungsdauer des 
Pachtverhältnisses abzuschreiben 
sind. Das Einkommensteuergesetz 
stellt ausdrücklich auf die voraus-
sichtliche tatsächliche Nutzungs-
dauer des Gebäudes und nicht auf 
eine davon gegebenenfalls abwei-
chende kürzere Dauer eines Miet- 
oder Pachtverhältnisses ab.

Bedeutung 
Umsatzsteuer

Umsatzsteuerlich ist der Vorgang 
des Errichtens eines Gebäudes auf 
fremdem Grund und Boden un-
gleich komplizierter. Umsatzsteu-
erlich ist von Bedeutung:

 ● ob der Besteller (Bauherr) Ab-
nehmer der Leistung des bauaus-
führenden Unternehmers ist und
 ● ob der Besteller (Bauherr) eine 
Weiterlieferung an den/die Ei-

gentümer des Grundstücks er-
bracht hat oder erbringt.

Leistungsempfänger des bau-
ausführenden Unternehmers ist 
derjenige, dem die Verfügungs-
macht an dem Bauwerk verschafft 
wurde. Dabei kommt es nicht da-
rauf an, wer zivilrechtlicher oder 
wirtschaftlicher Eigentümer des 
Grundstücks ist. Es ist unbeachtlich, 
dass der Eigentümer des Grund-
stücks im Regelfalle auch bürger-
lich-rechtlicher Eigentümer des 
Bauwerks wird.

Der umsatzsteuerliche Leistungs-
empfänger ist vielmehr der Bau-
herr, da er die den Leistungen zu-
grunde liegenden Aufträge im ei-
genen Namen erteilt hat und auch 
zivilrechtlich Vertragspartner des 
bauausführenden Unternehmers 
geworden ist (Verpflichtungsge-
schäft). Der Bauherr erlangt die 
Verfügungsmacht mit der Über-
gabe oder mit der Abnahme des 
fertiggestellten Bauwerks. Er und 
nicht der Eigentümer des Grund-
stücks ist daher zum Vorsteuerab-
zug aus den erhaltenen Leistungen 
berechtigt, soweit auch die übri-
gen persönlichen und sachlichen 
Voraussetzungen des Umsatzsteu-
ergesetzes erfüllt sind. 

Man muss steuerlich viel beachten, wenn man auf fremdem Grund baut.

ZINSBAROMETER
Stand 9. November 2015
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste 
Anhaltspunkte zur aktuellen 
Kapitalmarktsituation (ohne 
Gewähr). Bei den gekenn-
zeichneten Zinssätzen können 
sich je nach persönlicher Ver-
handlungssituation deutliche 
Abweichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1)  0,05 - 1,25

Kredite
Landwirtschaftliche Rentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest  1,00
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest  1,00
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest  1,51

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest  1,38 - 1,84
Zins 15 Jahre fest  1,90 - 2,39

1) Marktausschnitt (100 % Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 
0,35 bis 2,85 %, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de 
 (Spanne der Topkonditionen)
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Problematisch wird es dann, 
wenn es zur sogenannten Wei-
terlieferung durch den Bauherren 
an den Grundstückseigentümer 
kommt. Eine Weiterlieferung liegt 
vor, wenn der Bauherr dem Grund-
stückseigentümer am Bau auf 
fremden Grund und Boden Verfü-
gungsmacht verschafft. Hierzu ist 
es erforderlich, dass nach dem Wil-
len der Beteiligten der Bauherr die 
Verfügungsmacht verliert und er 
zugleich dem Grundstückseigentü-
mer Substanz, Wert und Ertrag des 
Bauwerks zuwendet. Das bedeu-
tet, dass der Grundstückseigentü-
mer die volle körperliche und wirt-
schaftliche Sachherrschaft über das 
Bauwerk erhält, die zu einer unein-
geschränkten Verfügungsberechti-
gung über die Substanz führt. Kon-
sequenz dieser Weiterlieferung ist, 
dass seitens des Bauherren Um-
satzsteuerpflicht ausgelöst wird 
und die Weiterlieferung des Ge-
bäudes mit Umsatzsteuer belegt 
wird. Man unterscheidet die Fälle 
einer sofortigen Weiterlieferung 
des Bauwerks von den Fällen der 
späteren Weiterlieferung des Bau-
werks.

Eine sofortige Weiterlieferung 
ist anzunehmen, wenn der Grund-
stückseigentümer als Vermieter mit 
dem Bauherrn als Mieter auch für 
die hinzugekommenen Teile und 
nicht nur für die Überlassung der 
ursprünglichen Substanz eine Mie-
te vereinbart (Mieterhöhung).

Erstattung der 
Baukosten

Der Grundstückseigentümer er-
setzt dem Bauherrn die Herstel-
lungskosten des Bauwerks und ver-
mietet ab Fertigstellung und Inge-

brauchnahme des Bauwerks zu-
sätzlich an den Bauherrn.

Dem Besteller der Baumaßnah-
me steht unter den Voraussetzun-
gen des § 15 Umsatzstuergesetz 
(UStG) der Abzug der ihm für die 
Baumaßnahmen in Rechnung ge-
stellten Vorsteuer zu. Zugleich 
schuldet er allerdings Umsatzsteu-
er aufgrund der an den Grund-
stückseigentümer ausgeführten 
steuerpflichtigen Weiterlieferung.

Dem Grundstückseigentümer 
steht unter den Voraussetzungen 
des Umsatzsteuergesetzes ein Ab-
zug der ihm in Rechnung gestell-
ten Umsatzsteuer als Vorsteuer zu, 
wenn er für die Vermietung an den 
Bauherrn auf die Steuerbefreiung 
nach dem Umsatzsteuergesetz ver-
zichtet.

Anrechnung der Baukosten 
auf die Miete

Der Grundstückseigentümer ver-
mietet ab Fertigstellung und Inge-
brauchnahme des Bauwerkes auf 
fremden Grund und Boden zusätz-
lich an den Besteller. Die für das er-
weiterte Objekt festgesetzte Mie-
te wird jedoch wegen der vom Bau-
herrn finanzierten Baumaßnahme 
ermäßigt. Der Mietvertrag ist über 
einen bestimmten Zeitraum abge-
schlossen, der kapitalisierte Wert 
der Mietermäßigung soll nach den 
Vorstellungen der Vertragspartner 
den Herstellungskosten des Bau-
werkes entsprechen. Es wird ge-
nauso zu einer umsatzsteuerpflich-
tigen Weiterlieferung des Bauwer-
kes an den Grundstückseigentümer 
kommen mit allen Konsequenzen, 
wie sie zu dem vorherigen Punkt 
bereits beschrieben wurden.

Spätere Weiterlieferung 
des Bauwerks

Eine spätere Weiterlieferung 
liegt vor, wenn der Mieter wäh-
rend der Mietdauer Inhaber der 
Verfügungsmacht war (= wirt-
schaftlicher Eigentümer) und mit 
Ende der Mietdauer die Verfü-
gungsmacht entgeltlich an den Ei-
gentümer übertragen wird. Das ist 
der Fall, wenn dem Mieter ein Ent-
schädigungsanspruch bei Mieten-
de zusteht. Die Weiterlieferung un-
terliegt möglicherweise der Grun-
derwerbsteuer und ist aber um-
satzsteuerfrei nach § 4 Nr. 9a UStG. 

Ist das Gebäude nach Mieten-
de wirtschaftlich verbraucht und 

geht deshalb endschädigungslos 
auf den Eigentümer des Grund und 
Bodens über, ist die Lieferung man-
gels Entgelt nicht umsatzsteuerbar. 
Ist der Mieter zum Abriss des Ge-
bäudes nach Ablauf der Mietdau-
er verpflichtet, findet eine Weiter-
lieferung nicht statt.

Ergebnis: Wenn man ertrag-
steuerlich noch relativ einfach zur 
AfA-Berechtigung der Aufwen-
dungen für die Errichtung eines 
Gebäudes auf fremdem Grund 
und Boden kommt, sind die um-
satzsteuerlichen Probleme in Ver-
bindung mit der Errichtung eines 
Gebäudes auf fremdem Grund 
und Boden ungleich problemati-
scher. Es sind zivilrechtlich wirk-
same Vereinbarungen zwischen 
Grundstückseigentümer und Bau-
herren zu erstellen, die eine mög-
liche Weiterlieferung des Bauwer-
kes in die Zukunft weiterschieben 
beziehungsweise Umsatzsteuer 
vermeiden.

Stefan Heins
wetreu
 LBB Betriebs- und Steuer-
beratungsgesellschaft KG

FAZIT
Insoweit ist jeder, der auf ei-
nem fremden Grundstück ein 
Gebäude errichtet, verpflich-
tet, sich über ertragsteuer-
liche und umsatzsteuerliche 
Konsequenzen der Baumaß-
nahme Gedanken zu machen 
oder sich entsprechend bera-
ten zu lassen.

Wer auf einem fremden Grundstück ein Gebäude errichtet, verpflichtet sich, über ertragsteuerliche und umsatz-
steuerliche Konsequenzen der Baumaßnahme Gedanken zu machen.

Die Herstellungskosten des Bauwerks ersetzt der Grundstückseigentümer 
dem Bauherrn und vermietet ihm zusätzlich ab Fertigstellung und Inge-
brauchnahme das Bauwerk.  Fotos: landpixel


